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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Da die hobbymässige Kleintierhaltung in Bauzonen von den Anwohnern wegen
verdichtetem Bauen immer öfters als geruchs- und lärmbelastend angesehen werde,
bezweckte die UREK-SR mittels einer Änderung des Raumplanungsrechtes die
Erleichterung der hobbymässigen Kleintierhaltung in der Landwirtschaftszone, jedoch
ohne dass dies den Bau neuer Gebäude erlauben würde. Das in eine Motion verpackte
Anliegen war die Folge einer weiter gehenden Motion Bischof (cvp, SO), welche 2015
verlangte, die hobbymässige Kleintierhaltung in den Landwirtschaftszonen im
Raumplanungsrecht dem Landwirtschaftsbetrieb gleichzustellen, resp. Bauten für
solche Kleintierhaltung als zonenkonform einzustufen (Mo. 15.3218). Bezüglich
Ausgestaltung der mit der Kommissionsmotion verlangten Erleichterung, welche auch
auf dem Verordnungsweg erfolgen könnte, blieb die UREK-SR in ihrem Text vage. Der
Bundesrat stand jedoch auch diesem moderateren Anliegen wenig positiv gegenüber.
Im Gegensatz zur Kommission betonte er die beruhigende und bereichernde Wirkung
der Kleintierhaltung und verwies auf die bereits erfolgten Lockerungen in den RPG-
Teilrevisionen im Jahr 2007 und 2013. Ferner sei der Grundtenor im
Vernehmlassungsverfahren zur zweiten Etappe der RPG-Teilrevision im vergangenen
Jahr eher in die Richtung gegangen, die Regelungen zum Bauen ausserhalb der
Bauzonen zu entschlacken, weswegen von weiteren Ausnahmen abzusehen sei.
Nichtsdestotrotz nahm der Ständerat das Anliegen in der Herbstsession 2016
einstimmig an. Die Motion Bischof wurde an derselben Sitzung vom Initianten, der sich
mit der Kommissionsmotion zufrieden zeigte, zurückgezogen. 1

MOTION
DATUM: 19.09.2016
MARLÈNE GERBER

Die UREK-NR plädierte im Januar 2017 für zwei Konkretisierungen der schwesterlichen
Kommissionsmotion, welche die Bestimmungen zu Bauten für die hobbymässige
Kleintierhaltung in Landwirtschaftszonen lockern wollte, und empfahl die so
abgeänderte Motion mit 15 zu 3 Stimmen bei 7 Enthaltungen ihrem Rat zur Annahme.
Zum einen soll mit den Änderungen sichergestellt werden, dass der Umbau von Bauten
für die Kleintierhaltung nicht als Erweiterung der Wohnbauten gezählt wird, womit das
Kontingent zur Erweiterung der Wohneinheiten eingeschränkt würde, und zum anderen
soll es möglich sein, durch höhere Gewalt zerstörte Bauten für die Kleintierhaltung
wieder aufzubauen. 2

MOTION
DATUM: 09.01.2017
MARLÈNE GERBER

Im ersten Halbjahr 2017 stimmten beide Parlamentskammern einer abgeänderten
Motion der UREK-SR zu, die eine Anpassung der raumplanerischen Bestimmungen zur
Erleichterung der hobbymässigen Kleintierhaltung in der Landwirtschaftszone
verlangt. Dabei stimmten sowohl der Stände- als auch der Nationalrat zwei im Januar
desselben Jahres von der UREK-NR eingebrachten Präzisierungen der Motion zu.
Während die Zustimmung zum so abgeänderten Anliegen in der Kantonskammer
unumstritten war, hatten die Nationalrätinnen und Nationalräte noch über einen
Minderheitsantrag Genecand (fdp, GE) zu befinden, der das Anliegen zur Ablehnung
empfahl. Die neben zwei FDP-Vertretern auch aus je einem Repräsentanten der GLP
und der Grünen bestehende Minderheit störte sich unter anderem daran, dass mit
Annahme der Motion die nicht-landwirtschaftliche Nutzung innerhalb der
Landwirtschaftszone nach der bereits erfolgten Lockerung der Bestimmungen zur
Pferdehaltung erneut erleichtert würde. Mit 97 zu 72 Stimmen bei 13 Enthaltungen
folgte der Nationalrat schliesslich seiner Kommissionsmehrheit. Für die Motion
stimmten in erster Linie die SVP und BDP sowie eine CVP-Grossmehrheit. 3

MOTION
DATUM: 15.06.2017
MARLÈNE GERBER

1) AB SR, 2016, S. 687 f.
2) Bericht UREK-NR
3) AB NR, 2017, S. 160 ff.; AB SR, 2017, S. 515 f.
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